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A Begründung 
 
1 Grundlagen der Planaufstellung 
 
1.1 Planungsanlass und Aufstellungsbeschluss 
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 388 „Kirchenquartier“ liegt in 
der Innenstadt von Delmenhorst und umfasst das seit Abriss des ehemaligen Hertie-Parkhau-
ses brachliegende Areal zwischen der Bebelstraße im Süden und der Stadtkirche Delmenhorst 
im Norden. Es wird temporär als Stellplatzfläche genutzt. Zur Nachnutzung der alten Park-
hausfläche hat die Vorhabenträgerin „Zweite Projektentwicklungsgesellschaft Delmenhorst 
mbH (DIH)“ bei der Stadt Delmenhorst einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) gestellt. Die Vorhabenträgerin beab-
sichtigt mit dem Vorhaben „Kirchenquartier“ drei Wohngebäude mit bis zu 32 Wohneinheiten 
zu errichten. Der für den Wohnungsbau vorgesehene Bereich sowie Teile der Erschließungs-
flächen befinden sich im Eigentum der Vorhabenträgerin.  
 
Da das Vorhaben dem Ziel der Stadt Delmenhorst dient, das innerstädtische Wohnen zu för-
dern, hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Delmenhorst in seiner Sitzung am 14.07.2021 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 388 „Kirchenquartier“ gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Das Ziel innerstädtisches Wohnen zu realisieren, ist mit dem 
Beschluss vom 28.04.2020 (20/51/078/BV-R) zur Fortschreibung des Entwicklungskonzepts 
„Östliche Innenstadt“ ausgegeben worden. 
 
Die Vorhabenplanung mit bis zu 32 Wohneinheiten trägt dem akuten Bedarf an innerstädti-
schem Wohnen in Delmenhorst Rechnung und fügt sich mit einer für den Standort angemes-
senen städtebaulichen Dichte und einer an die Umgebung angepassten Höhenentwicklung in 
die Umgebung ein. Aufgrund seiner zentralen Lage in unmittelbarer Nähe zur Stadtkirche 
nimmt das Kirchenquartier eine Schlüsselposition zur Sicherung der städtebaulichen Qualität 
in der Innenstadt Delmenhorst ein.  
 
Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 388 ist es, innerstädtischen und ressour-
censchonenden Wohnungsbau zu ermöglichen. Zur Erschließung des Plangebietes ist es not-
wendig, dass die Bebelstraße als öffentliche Straße festgesetzt und entsprechend gewidmet 
wird.  
 
Zur Sicherung der Planungsziele wird der Bebauungsplan Nr. 388 gemäß § 12 BauGB als 
vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Die Besonderheit des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans liegt darin, dass er sich nicht auf die Festsetzung eines verbindlichen städ-
tebaulichen Ordnungsrahmens für die Zulässigkeit von Vorhaben beschränkt, sondern dass 
er zugleich ein eigenständiges Instrumentarium zur Realisierung und Sicherung des Vorha-
bens enthält. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird ergänzt durch einen Durchfüh-
rungsvertrag, der vor dem Satzungsbeschluss zwischen der Stadt und der Vorhabenträgerin 
abzuschließen ist. Der Durchführungsvertrag enthält als städtebaulicher Vertrag weitere 
Rechte und Pflichten zur Umsetzung der Vorhabenplanung.   
 
1.2 Erforderlichkeit und Planungsziel 
Die Stadt Delmenhorst hat gemäß Art. 28 Abs. 2 GG die Planungshoheit und stellt nach § 1 
Abs. 3 Satz 1 BauGB Bauleitpläne auf, soweit und sobald es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist. Das Plangebiet befindet sich in zentraler Lage der Innenstadt 
Delmenhorst südlich der Stadtkirche. Seit Abriss des ehemaligen Hertie-Parkhauses liegt das 
Gebiet brach und wird auf einer Schotterfläche für das Abstellen von Kraftfahrzeugen genutzt.  
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Mit der Errichtung von drei Wohngebäuden auf der für eine innerstädtische Lage unterge-
nutzten Stellplatzfläche erfolgt eine Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes zugunsten 
der Schaffung von neuem Wohnraum in der Innenstadt. Die Errichtung von drei Wohngebäu-
den stellt eine funktional sinnvolle Zuordnung zu den eher kerngebietstypischen Nutzungen 
der Innenstadt im Sinne der Nutzungsmischung dar. Die Planung folgt damit der Zielsetzung 
der Stadt Delmenhorst, durch neue Wohnangebote die Innenstadt weiter zu beleben und 
damit die Attraktivität zu erhöhen.  
 
Das ehemals überproportionierte Hertie-Parkhaus fügte sich nicht in das innerstädtische En-
semble ein. Die mit maximal drei Vollgeschossen und geneigten Dachflächen kleinteilig ge-
plante Bebauung reiht sich hingegen in das städtebauliche Umfeld der denkmalgeschützten 
Stadtkirche ein. Durch die Schaffung einer neuen fußläufigen Querung über die Delme wird 
ebenfalls die Innenstadt aufgrund einer verbesserten Erreichbarkeit gestärkt. Mit einer paral-
lel zur Bebelstraße ausgerichteten Bebauung erhält diese eine räumliche Fassung, die zu einer 
Aufwertung und Belebung des öffentlichen Raums beiträgt.  
 
Eine weitere städtebauliche Aufwertung stellt die Unterbringung der Kfz-Stellplätze in einer 
Tiefgarage dar. In dem bisher von abgestellten Autos geprägten Quartier wird, abgesehen 
von drei oberirdischen Stellplätzen für Besucher oder ein Carsharing-Angebot, das Ortsbild 
zukünftig nicht mehr durch parkende Autos beeinträchtigt werden.  
 
1.3 Planunterlage 
Die Planunterlage basiert auf der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) des Landesamtes 
für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Olden-
burg-Cloppenburg – Katasteramt Delmenhorst – und weist den Stand vom 06.02.2023 nach. 
Die Zeichnung wird im Maßstab 1:1000 ausgegeben. Sie stellt alle für den Bebauungsplan 
relevanten baulichen Anlagen und Grenzen im Plangebiet selbst und in der unmittelbaren 
Umgebung zum Zeitpunkt der Planaufstellung vollständig dar. 
 
Die Planunterlage entspricht hinsichtlich Maßstab, Inhalt und Genauigkeit den Anforderungen 
des § 1 Abs. 2 PlanZV. Die Planunterlage enthält die vorhandenen baulichen Anlagen, soweit 
sie städtebaulich von Bedeutung sind, sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig. 
 
1.4 Lage und räumlicher Geltungsbereich 
Das rd. 2.730 m² große Plangebiet liegt in der Innenstadt Delmenhorsts und wird wie folgt 
begrenzt:  
 im Osten durch die westlich der Schulstraße gelegene Bebauung mit Geschäfts- und 

Verwaltungsgebäuden (Schulstraße 5, 11, 17 und 20), 
 im Süden durch die Bebelstraße (die nördliche Hälfte der Straßenverkehrsfläche der 

Bebelstraße wird im Sinne von § 12 Abs. 4 BauGB in den Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 388 einbezogen), 

 im Westen durch die rückwärtigen Freiflächen der Wohn- und Geschäftshäuser der 
Kirchstraße 8-11) und  

 im Norden durch einen Teilabschnitt des befestigen Ufers der Delme 
Maßgeblich für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 388 ist die Ab-
grenzung in der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 388. Der Geltungs-
bereich des auf der Planurkunde des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 338 abgebildeten 
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Vorhaben- und Erschließungsplans ist um die Straßenverkehrsfläche der Bebelstraße reduziert 
und dementsprechend kleiner. 
Das Plangebiet stellt eine als Parkplatz zwischengenutzte befestigte Schotterfläche dar, an 
derem nördlichen Ende vier Laubbäume eine Abgrenzung zur Delme und der nördlich gele-
genen Stadtkirche darstellen. Westlich grenzen die Gebäuderückseiten der ein- bis vierge-
schossigen Bebauung entlang der Kirchstraße an. Das südliche Straßenbild der Bebelstraße 
ist geprägt durch die Gebäuderückseiten der Geschäftshäuser der Fußgängerzone der Lange 
Straße. Es dominieren hier steil aufgehende Fassaden in unterschiedlichen Materialtäten so-
wie versiegelte Stellplatzflächen und Garagen.  
Die östlich des Plangebietes gelegene Bebauung entlang der Schulstraße stellt sich hingegen 
als kleinteilige Bebauung mit zum Teil freistehenden Gebäuden aus den 1920er Jahren und 
einer Nachkriegsbebauung dar. Von besonderer Bedeutung ist das 1927 errichtete Arbeits-
amt, das als zweigeschossiges verklinkerte Gebäude im Stil des norddeutschen Backstein-
expressionismus errichtet wurde. Heute sind Teile der Stadtverwaltung in dem als Baudenk-
mal geschützten Gebäude untergebracht. Die Gebäude in der Schulstraße sind überwiegend 
mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss errichtet worden. In den Erdgeschosszo-
nen dominieren Ladennutzungen, die zum Teil von Leerstand geprägt sind. Die Oberge-
schosse werden überwiegend zum Wohnen genutzt.  
 
 
2 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
2.1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes 
Der Bebauungsplan wird auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB), der Verwaltungs-
vorschriften zum Baugesetzbuch (VV-BauGB), der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) und der Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanZV) auf-
gestellt. Rechtsgrundlagen des vorliegenden Bebauungsplanes sind daher  
 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394)  geändert worden ist. 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) geändert worden ist. 

 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 289).  

 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 111). 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 
worden ist. 

 
2.2 Relevante Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung 
Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die 
übrigen Erfordernisse der Raumordnung – also Grundsätze der Raumordnung und sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung – unterliegen dem Abwägungsregime des § 1 Abs. 6 BauGB 

https://de.wikipedia.org/wiki/Backsteinexpressionismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Backsteinexpressionismus
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und § 1 Abs. 7 BauGB; sie sind öffentliche Belange, die in die Abwägung nach allgemeinen 
Grundsätzen eingehen. Die vorliegende Bauleitplanung entspricht den in § 2 ROG und in 
§ 2 NROG formulierten Grundsätzen der Raumordnung. 
 
Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (im Folgenden: LROP) in der Fassung 
vom 26.09.2017 weist der Stadt Delmenhorst die Funktion eines Mittelzentrums mit ober-
zentralen Teilfunktionen zu (Ziel gemäß Kapitel 2, Abschnitt 2.2, Ziffer 06, Satz 4). Die ober-
zentrale Teilfunktion umfasst die Versorgungsfunktion im Einzelhandel, den schulischen Bil-
dungsbereich und die Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge. Die Leistungsfähigkeit der 
zentralen Orte ist der jeweiligen Festlegung entsprechend zu sichern und zu entwickeln (Ziel 
gemäß Kapitel 2, Abschnitt 2.2, Ziffer 03, Satz 2). Entsprechend der Ziele und Grundsätze 
des LROP zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur soll die Festlegung von 
Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten flächensparend an einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Infrastrukturfolge-
kosten ausgerichtet werden. Mit der Schaffung von bis zu 32 Wohneinheiten in der Innenstadt 
Delmenhorsts im Geschosswohnungsbau auf einer bereits baulich in Anspruch genommenen 
Fläche folgt die vorhabenbezogene Planung den Zielen und Grundsätze der Landesplanung.  
 
Gemäß § 5 Abs. 2 NROG können kreisfreie Städte von der Aufstellung eines Regionalen Raum-
ordnungsprogramms absehen. Die Stadt Delmenhorst hat von dieser gesetzlichen Regelung 
Gebrauch gemacht und von der Aufstellung eines Regionalen Raumordnungsprogrammes 
Abstand genommen. Die regionalen Ziele werden durch die Darstellungen im Flächennut-
zungsplan ersetzt. 
 
2.3 Flächennutzungsplan 
Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  
Der Flächennutzungsplan der Stadt Delmenhorst stellt für das Plangebiet und seine Umge-
bung ein Mischgebiet dar. Aufgrund der geringen Plangebietsgröße von rd. 0,27 ha und der 
Tatsache, dass der Flächennutzungsplan keine parzellenscharfe Darstellungen enthält, kann 
die Planung einer ausschließlich zulässigen Wohnnutzung im Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans 388 als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt gesehen wer-
den. In Mischgebieten sind Wohnnutzungen allgemein zulässig.  
 

 

 

 
Abb. 1 Auszug aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans Delmenhorst 
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2.4 Planungsrechtliche Situation im Plangebiet 
Für das Plangebiet und seine Umgebung gilt der seit dem 22.01.1971 rechtskräftige Ände-
rungsplan Nr. 3 zum Bebauungsplan Nr. 1, der für das Grundstück eine Nutzung von Gemein-
schaftsstellplätze und Gemeinschaftsgaragen mit der Zweckbestimmung Hochgarage im 
Kerngebiet festsetzt. 
 
Des Weiteren existiert seit dem 12.06.2019 eine rechtskräftige textliche Änderung der 1. Än-
derung des Änderungsplans Nr. 3 zum Bebauungsplan Nr. 1 „Lange Straße / Bebelstraße“ mit 
dem Passus: In den Kerngebieten sind Vergnügungsstätten nach § 7 (2) Nr. 2 BauNVO und 
Tankstellen nach § 7 (2) Nr. 5 BauNVO nicht zulässig. In den Kerngebieten sind die aus-
nahmsweise zulässigen Tankstellen gemäß § 7 (3) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 
 
Die Bebelstraße ist mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche festgesetzt. Auf 
Grundlage der planungsrechtlichen Situation, ist die beabsichtigte Nutzungsart „Wohnen“ ak-
tuell im „Kirchenquartier“ nicht zulässig. 
 
2.5 Relevante Entwicklungskonzepte 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB sind die Ergebnisse städtebaulicher Entwicklungskonzepte, 
die von der Gemeinde beschlossen worden sind, bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu 
berücksichtigen. Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurden die nachfolgend 
aufgeführten städtebaulichen Entwicklungskonzepte berücksichtigt: 
 Seit dem Jahr 2011 existierte das „Strategische Wohnungsmarktkonzept der Stadt 

Delmenhorst“. Darin wird das Ziel der Schaffung eines zielgruppenorientierten Woh-
nungsmarktangebotes und somit der Erhalt einer möglichst hohen Einwohnerzahl for-
muliert. Durch den Neubau von hochwertigen Wohnungen soll die Voraussetzung für 
innerstädtisches und innenstadtnahes Wohnen ermöglicht werden. Das „Strategische 
Wohnungsmarktkonzept“ ist inzwischen von der „Wohnungsmarktstrategie 2021“ er-
setzt worden. Die wesentlichen Inhalte finden aber weiterhin Berücksichtigung in den 
aktuellen Konzepten. 

 Im Jahr 2013 wurde durch den Rat der Stadt Delmenhorst das „Integrierte Stadtent-
wicklungskonzept“ beschlossen. Dieses Konzept dient als Orientierungsrahmen für die 
strategische Stadtentwicklung. Ziel ist es, den demografischen, wirtschaftlichen und 
finanziellen Herausforderungen und Veränderungen der nächsten Jahrzehnte mit ei-
ner nachhaltigen Entwicklungsperspektive zu begegnen.  

 Im Jahr 2014 wurde das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ durch den Rat der Stadt 
beschlossen. Das Konzept dient als Grundlage für alle Klimaschutzaktivitäten; es ent-
hält unter anderem die Maßnahme „K-27: Energieeffiziente Bauleitplanung“. 

 Seit dem Jahr 2017 existiert die „Wohnungsmarkt-Strategie der Stadt Delmenhorst“. 
Ziel ist die Schaffung eines differenzierten Wohnungsangebotes und differenzierter 
städtebaulicher Typologien für unterschiedliche Lebens- und Wohnstile sowie Ziel-
gruppen. Die Wohnungsnachfrage soll quantitativ befriedigt und die Schaffung von 
Eigentum ermöglicht werden. Attraktive Wohnbauflächen sollen insbesondere in zent-
ralen Lagen geschaffen werden; Flächen für Geschosswohnungsbauten sollen in ers-
ter Linie an Orten mit guter Versorgungsausstattung entwickelt werden. Die „Woh-
nungsmarkt-Strategie der Stadt Delmenhorst“ wurde in den Jahren 2019 und 2021 
erneut aktualisiert. Inhaltliche Änderungen, die Auswirkungen auf die vorliegende 
Bauleitplanung haben, ergeben sich aber daraus nicht.  

 Im Jahr 2016 hat der Rat der Stadt Delmenhorst das städtebauliche Entwicklungskon-
zept „Stadtumbau West – östliche Innenstadt“ beschlossen. Am 28.04.2020 wurde die 
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Nachnutzung des ehemaligen Hertie-Parkhausgeländes für die Entwicklung des Kir-
chenquartiers als ein Entwicklungsziel für die östliche Innenstadt beschlossen. Mit Be-
schluss des Stadtrats vom 05.05.2021 zur Fortschreibung des städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepts wurde die Zielsetzung zum Bau des Kirchenquartiers bekräftigt. So 
trägt das Vorhaben mit der Schaffung von barrierefreiem Wohnraum auf einer Brach-
fläche zur Diversifizierung und Stärkung der innerstädtischen Nutzungen bei (vgl. Kap. 
8 „Fortschreibung der Leitziele der Gebietsentwicklung“ Vorbereitende Untersuchun-
gen und Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept „Östliche Innenstadt“). 

 

 
 

Abb. 2 Ausschnitt aus der Karte „Erneuerungskonzept“ der Vorbereitenden Untersuchungen 
und Fortschreibung ISEK „Östliche Innenstadt“, Stand: 03.05.2022; Stadt Delmenhorst 

 Das Vorhabengrundstück befindet sich innerhalb des gemäß § 171b BauGB festge-
setzten Stadtumbaugebietes. Hauptziel im Stadtumbaugebiet ist die Verbesserung der 
städtebaulichen Struktur, die Beseitigung von Leerstand und die Wiederbelebung des 
östlichen Teils der Fußgängerzone. Durch eine Verbesserung der städtebaulichen 
Struktur soll zudem der Einzelhandel im östlichen Teil der Fußgängerzone gestärkt 
werden. Die Entwicklung des Kirchenquartiers wurde als ein Leitziel des Stadtumbau-
gebietes beschlossen.  
 

Es ist nicht ersichtlich, dass weitere städtebauliche Entwicklungskonzepte zu berücksichtigen 
sind. 
 
 
3 Durchführung des Verfahrens im Verfahren nach § 13a 

BauGB 
 
Mit der Realisierung des Vorhabens wird eine bereits baulich in Anspruch genommene Fläche 
zur Schaffung von neuem innerstädtischen Wohnraum neu entwickelt. Die Planung stellt eine 
Maßnahme der Innenentwicklung dar und dient einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, die 
auf eine Begrenzung des Freiflächenverbrauchs abzielt. Die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans erfolgt daher auf Grundlage des § 13a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren ("Bebauungsplan der Innenentwicklung").  
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Die Voraussetzungen hierfür liegen vor, denn das Plangebiet befindet sich in einem von Sied-
lungstätigkeit geprägten Gebiet der Stadt und die überbaubare Grundstücksfläche im Sinne 
von § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt mit knapp 1.000 m² deutlich weniger als die in § 13a Abs. 
1 Nr. 1 BauGB genannte Flächengröße von 20.000 m². Die Planung begründet auch nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach der Anlage 1 zum 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) bzw. nach Landesgesetz erfordern und berei-
tet diese auch nicht vor. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter oder dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind. Im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Gleichwohl werden die für die Planung relevan-
ten Umweltbelange in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt. Trotz Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB wird im Planverfahren eine frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit in Anlehnung an § 3 Abs. 1 BauGB sowie eine frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.  
 
 
4 Vorhaben- und Erschließungsplan  
 
Ziel der Vorhabenplanung ist die Entwicklung eines Gebäudeensembles aus drei Wohnhäu-
sern mit bis zu 32 Wohneinheiten und einer Tiefgarage an der Stelle eines ehemaligen Park-
hauses. Die mit Haus A-C bezeichneten Wohngebäude stehen als Gebäudezeilen parallel zu-
einander. Dabei grenzt das Haus A an die Bebelstraße an. Die Häuser A und B verfügen über 
drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Haus C wird um ein Vollgeschoss niedriger errich-
tet. Die Architektur ist geprägt durch entlang der Bebelstraße giebelständig errichtete Wohn-
häuser mit steilen Satteldächern. Durch die gleiche Formensprache der drei Häuser entsteht 
ein homogenes Quartier, das sich in die kleinteilige Strukturen der zum Teil historischen Be-
bauung der Schulstraße einfügt.  
 

 
Abb. 3 Vorhaben- und Erschließungsplan „Kirchenquartier“  
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Abb. 4 Ansichten der geplanten Gebäude des Vorhabens „Kirchenquartier!   
 
Die Freiräume zwischen den drei Gebäude werden gärtnerisch gestaltet und stehen den Be-
wohnerinnen und Bewohnern als Außenraum zur Verfügung. Während die Häuser A und B 
über südorientierte Terrassen und Balkone verfügen, werden die Freiräume im Erdgeschosses 
des Hauses C den Wohnungen als Garten zugeordnet. Die Hauseingänge erfolgen bei allen 
Seiten von Norden aus. Zwischen den Häusern A und B dient eine größere Freifläche als 
Feuerwehraufstellfläche, die mit Rasen begrünt werden soll.  
 
Unter den drei Häusern besteht eine Tiefgarage, deren Zufahrt von der Schulstraße aus er-
folgt. Aufgrund der im Bestand beengten Grundstücksverhältnisse vor der Tiefgaragenzufahrt 
erfolgt die Ausfahrt zur Vermeidung von Begegnungsverkehren über die Bebelstraße. 
 
 
5 Berücksichtigung der Klimaschutzziele 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne den Klimaschutz und die Klimaanpassung för-
dern. Dementsprechend befasst sich die vorliegende Planung mit den Auswirkungen des Kli-
mawandels. Durch geeignete Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Belange des 
Klimaschutzes Berücksichtigung finden. 
 
Der Rat der Stadt Delmenhorst hat am 19.11.2019 beschlossen, dass die Stadt Delmenhorst 
Klimamusterstadt werden soll. Der Beschluss wurde am 05.05.2021 mit einigen Änderungen 
erneut gefasst. Der Beschluss zur Klimamusterstadt beinhaltet den Auftrag, sich in der Bau-
leitplanung insofern vertieft mit dem Klimaschutz und den Auswirkungen des Klimawandels 
auseinanderzusetzen und zu prüfen, ob konkrete klimabezogene Festsetzungen mit aufge-
nommen werden können.  
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Die städtebauliche Planung zur Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt auf einer Stell-
platzfläche zielt als Maßnahme der Innenentwicklung bereits auf einen flächensparenden Um-
gang mit Grund und Boden ab. Des Weiteren wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass bei 
der Errichtung der Gebäude bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien getrof-
fen werden müssen. 
 
Im Sinne der Klimaanpassung ist eine Befestigung von oberirdischen Stellplatzflächen nur in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasengittersteinen, Schotterrasen oder Pflas-
ter mit mehr als 30% Fugenanteil) zulässig. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich min-
dernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung oder Betonierung 
sind unzulässig.  
 
 
6 Inhalt des Bebauungsplanes 
 
Das im Plangebiet zulässige Vorhaben wird durch zeichnerische und textliche Festsetzungen 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 388 bestimmt. In diesem wird kein Baugebiet 
gemäß BauNVO festgesetzt, sondern im Sinne von § 12 Abs. 1 BauGB ein konkretes Vorha-
ben.  
 
6.1 Art der baulichen Nutzung 
Das festgesetzte Vorhaben besteht aus drei Wohngebäuden, in dem mindestens 28 und ma-
ximal 32 Wohneinheiten zulässig sind. Die Festsetzung zur Errichtung von drei Wohngebäu-
den leitet sich aus der Zielsetzung ab, die Wohnraumversorgung im innerstädtischen Bereich 
zu erhöhen. Die Vorgabe einer Mindestanzahl an Wohneinheiten sowie die Begrenzung auf 
32 Wohneinheiten dient der Sicherstellung einer angemessenen Nutzungsdichte auf dem rd. 
1.450 m² großen Vorhabengrundstück.  
 
Mit der Beschränkung der Zulässigkeit auf drei Wohngebäude wird die angestrebte Wohnnut-
zung planungsrechtlich gesichert. Andere Nutzungen werden damit ausgeschlossen.  
 
Die Verpflichtung zur Umsetzung des Vorhabens mit den vorgegebenen Anforderungen an 
die Anzahl der Wohneinheiten erfolgt im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan 388. 
 
6.2 Maß der baulichen Nutzung  
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücks-
fläche, die Zahl der oberirdischen Geschosse sowie durch die maximal zulässige First- und 
Traufhöhe bestimmt. Die maximal zulässige Grundfläche beträgt für das Wohngebäude mit 
der Bezeichnung Haus A 450 m² und für die Häuser B und C 400 m² bzw. 100 m². Die 
Begrenzung der Grundflächen für die drei Gebäude soll im Zusammenspiel mit der festgeleg-
ten Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche durch Baugrenzen die Überbauung im 
Plangebiet begrenzen und gleichzeitig die abgestimmt städtebauliche Konzeption der Vorha-
benplanung aus drei Einzelgebäuden sicherstellen.  
 
Durch die Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt gegenüber der bisheri-
gen Parkhausbebauung eine Verringerung der Überbauung des Plangebietes. Die rechneri-
sche Grundflächenzahl im Sinne von § 19 Abs. 1 BauNVO beträgt für das Vorhaben rd. 0,65. 
Dies entspricht einer Überbauung, wie sie für die gemischten Baugebiete und Wohngebiete 
in Innenstadtlagen ortstypisch sind.  
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Um für die maximal zulässige Anzahl an Wohneinheiten die Mindestanzahl an Pflichtstellplät-
zen sowie auch Stellplätze für Besucher oder ein Carsharing-Angebot realisieren zu können, 
ist im Plangebiet eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Grundflächen für Stell-
plätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie für bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, bis zu einer Grundfläche von insgesamt 2.000 m² zulässig. Die Festsetzung begründet 
sich auch in dem städtebaulichen Ziel, oberirdisch keine Pflichtstellplätze anzuordnen und so 
das Ortsbild nicht durch Stellplatzanlagen zu beeinträchtigen.  
 
Zur Sicherung der Gebäudekubatur des Vorhabens werden neben der überbaubaren Grund-
stücksfläche auch die unterschiedlichen Geschosse mit ihren Staffelungen festgesetzt. In der 
Planzeichnung erfolgt eine Differenzierung der Geschossigkeiten durch die Angabe von römi-
sche Ziffern innerhalb der einzelnen überbaubaren Grundstücksflächen, die durch Baugrenzen 
gebildet werden. Die Geschosszahl stellt dabei keine Obergrenze, sondern eine zwingende 
Geschosszahl dar, die eine Umsetzung des Vorhabens gewährleisten soll. Oberhalb der Voll-
geschosse ist noch ein Dachgeschoss zulässig.  
 
Um die Ausbildung einer homogenen Dachlandschaft mit geneigten Dächern zu sichern, ent-
hält der Bebauungsplan maximale First- und Traufhöhen (FH; TH) für die einzelnen Gebäu-
den, die sich aus der mit der Stadt abgestimmten Vorhabenplanung ergeben. Dabei soll ent-
lang der Bebelstraße das Haus A mit einer maximalen Firsthöhe von 16 m und einer Traufhöhe 
von 9,5 m höher werden als die Häuser B (FH 13,5 m; TH 8,5 m) und C (FH 9,5 m;  
TH 5,5 m). So wird mit der Reduzierung der Gebäudehöhen in Richtung Stadtkirche die Be-
bauungsdichte und Höhenentwicklung des Vorhabens verringert und die angestrebte Klein-
teiligkeit der Bebauung gesichert. Die Vorgabe der Errichtung von geneigten Dächern ermög-
licht auch die Installation von Photovoltaikanlagen, die einen Beitrag zur Förderung der Nut-
zung regenerativer Energien leisten.   
 
Die festgesetzten maximalen Höhen können für untergeordnete technische Aufbauten, wie 
etwa Dach- und Technikaufbauten, Anlagen zur Nutzung von Solarenergie um bis zu 1,0 m 
überschritten werden. Die Festsetzung begründet sich darin, dass insbesondere Dachaufbau-
ten für z.B. technische Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien die maximalen Gebäude-
höhen überschreiten können. Solche Anlagen sollen jedoch im Sinne einer klimaschützenden 
Schaffung von neuem Wohnraum nicht ausgeschlossen werden.   
 
Der Bezugspunkt für alle festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist der in der Planzeichnung 
innerhalb der Bebelstraße gekennzeichnete Höhenbezugspunkt mit der Bezeichnung  
Bz. 8,16 m NHN. Dieser eingemessene Bezugspunkt stellt einen vorhandenen Kanaldeckel 
dar, der in der Örtlichkeit eindeutig bestimmbar ist. Die Festlegung des unteren Höhenbe-
zugspunkts dient einer einheitlichen Höhenbestimmung für alle First- und Traufhöhen der drei 
Wohngebäude. 
 
6.3 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die Baugrenzen werden als Baukörperfestzungen festgelegt, um die städtebauliche Figur und 
Anordnungen der drei Wohngebäude gemäß der Vorhabenplanung sicherzustellen. Auf die 
zusätzliche Festsetzung einer Bauweise für die drei Wohngebäude kann daher verzichtet wer-
den.  
 
Die den Häusern A und B zugehörigen Terrassen werden in der Planzeichnung innerhalb einer 
überbaubaren Grundstücksfläche mit der Bezeichnung „Terrassen“ festgesetzt. Die für das 
neue Wohnquartier erforderliche Feuerwehraufstellfläche zwischen den Häusern A und B liegt 
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außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und ist durch eine Abgrenzung und Beschrif-
tung kenntlich gemacht. Diese Fläche ist aufgrund ihres Nutzungszwecks von oberirdischen 
baulichen Anlagen freizuhalten. 
 
6.4 Flächen für Nebenanlagen, ruhender Verkehr 
Die Tiefgarage im Plangebiet ist vollständig unterirdisch anzulegen. Sie darf ausschließlich 
innerhalb der im Bebauungsplan festsetzten Fläche für Tiefgaragen errichtet werden. Diese 
Fläche liegt in Teilen unterhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche mit der beson-
deren Zweckbestimmung „Fußweg“. Da diese Verkehrsfläche in Zukunft ein eigenes Flurstück 
bilden wird, ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass für die Errichtung von vollständig unter-
irdisch angelegten Tiefgaragen eine grenzständige Bebauung zulässig ist, ohne dass vom 
Nachbargrundstück ebenfalls an die Grenze gebaut werden muss. Tiefgaragen dürfen somit 
bis zur Grundstücksgrenze herangebaut und damit auch die öffentliche Straßenverkehrsfläche 
vollständig unterbaut werden. 
 
Neben der im Bebauungsplan festgesetzten Fläche für Tiefgaragen setzt der Bebauungsplan 
im südwestlichen Bereich entlang der Bebelstraße eine Fläche für Stellplätze oder ein Carsha-
ring fest. Die Fläche dient z.B. Besuchern des Plangebiets zur Abstellung ihres Autos, ohne in 
die Tiefgarage fahren zu müssen, oder auch für ein zukünftiges Carsharing-Angebot. Carsha-
ring-Angebote werden stärker nachgefragt, wenn sie oberirdisch sichtbar sind. Das Vorhalten 
von oberirdischen Stellplätzen für ein Carsharing dient nicht nur den zukünftigen Bewohnern 
des neuen Kirchenquartiers, sondern stellt auch ein Angebot für einen größeren Einzugsbe-
reich zwischen der Schulstraße und der Kirchstraße dar.    
 
6.5 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 388 „Kirchenquartier“ setzt drei Verkehrsflächen 
fest. Zum einen ist dieses die südlich angrenzende Bebelstraße, die als Straßenverkehrsfläche 
bis zu ihrer Mitte in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen 
wird. Sie ist Teil der Erschließung des Plangebietes, da die aus der Tiefgarage herausfahren-
den Autos in die Bebelstraße fahren. Über die Bebelstraße erfolgt auch die Zufahrt zur ober-
irdischen Fläche für Stellplätze/Carsharing-Stellplätze. Da die Bebelstraße nicht zum  
Vorhabengrundstück zählt, wird sie nach § 12 Abs. 4 BauGB in den Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen.  
 
Zur Sicherstellung einer geordneten verkehrlichen Erschließung setzt der Bebauungsplan fest, 
dass Ein- und Ausfahrten zu Tiefgaragen nur in dem in der Planzeichnung festgesetzten Be-
reich zulässig sind. Die innerhalb des Plangebietes gelegene Zufahrt von der Schulstraße zur 
Tiefgarage wird ebenfalls im Bebauungsplan als Verkehrsfläche festgesetzt. Da die Zufahrt 
auf Privatgrund liegt, wird eine private Verkehrsfläche festgesetzt.  
 
Am westlichen Rand des Plangebietes ist ein öffentlich zugänglicher Gehweg geplant, der eine 
fußläufige Wegeverbindung von der Bebelstraße über die Delme zur Stadtkirche sicherstellen 
soll. Die Festsetzung des Gehwegs als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung „Gehweg“ dient somit der Schaffung kurzer Wege und der Förderung der Quartiersein-
bindung in die Umgebung. Die noch zu errichtenden Brücke über die Delme liegt außerhalb 
des Plangebietes.  
 
6.6 Schallschutz  
Der Bebauungsplan enthält eine textliche Festsetzung zur Umsetzung von Maßnahmen des 
passiven Schallschutzes für die parallel zur Bebelstraße ausgerichtete Gebäudeseite. Entlang 



 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 388 „Kirchenquartier“ 

- 15 - 
 

dieser Gebäudeseite wurden im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchungen Beurtei-
lungspegel von bis zu 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht prognostiziert (vgl. aus-
führlich nachfolgendes Kapitel 7 „Immissionsschutz“). Die Festsetzung bestimmt, dass in zu 
Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen durch geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. 
Grundrissgestaltung, schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibung, schallgedämmte 
Lüftungsöffnungen etc.) sicherzustellen ist, dass ein Mittelungspegel von 30 dB(A) nachts bei 
geschlossenem Fenster nicht überschritten wird. Mit der Festsetzung wird sichergestellt, dass 
in allen Aufenthaltsräumen, die zum Schlafen genutzt werden können (z.B. Schlafzimmer, 
Kinderzimmer, Wohnzimmer), ein ungestörter Schlaf möglich ist. Dies ist nach Erkenntnissen 
der Lärmwirkungsforschung bei Mittelungspegeln von bis zu 30 dB(A) (am Ohr des Schläfers) 
möglich. Die Festsetzung wird somit zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse aufge-
nommen. Welche, der oben beispielhaft aufgezeigten Maßnahmen zur Erreichung des Innen-
raumpegels umgesetzt werden, ist im bauordnungsrechtlichen Verfahren nachzuweisen.    
 
6.7 Klimaschutz 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 388 wird über eine textliche Festsetzung vorge-
geben, dass bei der Errichtung von Gebäuden bauliche und sonstige technische Maßnahmen 
für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerba-
ren Energien getroffen werden müssen. Die Festsetzung leitet sich aus den Klimaschutzzielen 
der Stadt Delmenhorst ab, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase stetig zu verringern 
(vgl. auch Kap. 5 „Berücksichtigung der Klimaschutzziele“ und Kap.  13.5 „Schutzgut Klima“).  
Entsprechend der im integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Delmenhorst formulierten 
Maßnahmen zum Klimaschutz soll der Strom- und Wärmebedarf für das Vorhaben „Kirchen-
quartier“ aus regenerativen Energie- und Wärmequellen abgedeckt werden.  
 
 
7 Immissionsschutz – Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie nach § 1 Abs. 
6 Nr. 7 c) BauGB umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt als Belange für die planerische Abwägung zu berücksichti-
gen. Nach den Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist bei der 
Planung sicherzustellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm auf Wohn- und 
sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Auf die geplante Wohnbebauung wirken Schallimmissionen aus Verkehrslärm durch die an-
grenzende Bebelstraße ein. Zur Beurteilung dieser Schallimmissionen wurde eine schalltech-
nische Untersuchung erarbeitet (vgl. Lärmkontor GmbH, Schalltechnische Untersuchung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 388 „Kirchenquartier“ in Delmenhorst, 23.01.2023). 
Für die Beurteilung der Lärmimmissionen wurden die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 
i.V. mit Beiblatt 1 (DIN 18005-1:2002-07) sowie die 16. Verordnung zum Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (Verkehrslärmschutzverordnung; 16. BImSchV) herangezogen.  
Die DIN 18005 enthält im Beiblatt 1 Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Sie 
gilt nicht für die Anwendung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren, wird aber in 
der Bauleitplanung als Entscheidungshilfe verwendet. In der DIN 18005 werden unter ande-
rem folgende Orientierungswerte für Baugebiete mit allgemein zulässiger Wohnnutzung an-
gegeben. 
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- in Kerngebieten   tags 65 dB(A), nachts 55 dB(A) /50 für Gewerbelärm 
- in Mischgebieten   tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A) /45 für Gewerbelärm  
- in allgemeinen Wohngebieten tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A) /40 für Gewerbelärm 

(Die Tagwerte gelten von 6.00 – 22.00 Uhr, die Nachtwerte von 22.00 – 6.00 Uhr.) 
 
Eine weitere Schwelle bei der Abwägung eines Ermessensspielraumes können die Grenzwerte 
der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV) darstellen. Mit der 16. BIm-
SchV wurden vom Verordnungsgeber des Bundes rechtsverbindliche Grenzwerte in Bezug auf 
Verkehrslärm durch Straßen- und Schienenverkehr vorgegeben. Generell sind diese Immissi-
onsgrenzwerte dann heranzuziehen, wenn Straßen oder Schienenwege neu gebaut oder we-
sentlich geändert werden. Im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen ist die Anwen-
dung dieser Grenzwerte nicht zwingend vorgeschrieben, jedoch werden sie regelmäßig in der 
Praxis zur Abgrenzung eines Ermessensbereiches und als weitere Abwägungsgrundlage her-
angezogen. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind für die oben genannten Bauge-
biete jeweils um 4 dB(A) höher angesetzt als die Orientierungswerte der DIN 18005. Die 
Grenzwerte der 16. BImSchV werden im Gutachten als Obergrenze des Ermessensspielrau-
mes zur Bewertung von Verkehrslärm herangezogen. 
 
Nach Quellen der Lärmwirkungsforschung kann davon ausgegangen werden, dass Lärmbe-
lastungen durch Straßenverkehr oberhalb von 65 dB(A) (Mittelungspegel, tags) mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bewirken. Oberhalb 
der Grenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts vor Fenstern von Aufenthaltsräumen, 
Schlaf- und Kinderzimmern ist die Schwelle der Gesundheitsgefährdung nach geltender 
Rechtsauffassung erreicht. 
 
Der Untersuchungsraum und die für die schalltechnischen Berechnungen maßgebliche Um-
gebung wurden vom Gutachterbüro in einem 3-dimensionalen Schallausbreitungsmodell di-
gital erfasst. Dabei wurden relevante Schallquellen und Baukörper, die abschirmend oder 
reflektierend wirken, in ihrer Lage und Höhe berücksichtigt. Die Topografie weist keine be-
sonderen Erhebungen auf und wird daher als weitgehend eben angesetzt.  
 
Die Berechnung der Beurteilungspegel für die Straßen erfolgte nach den Vorgaben der Ver-
kehrslärmschutzverordnung. bzw. nach dem Teilstückverfahren der „Richtlinie für den Lärm-
schutz an Straßen – Ausgabe 2019“ – RLS-19. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie die 
Straßenoberflächen der relevanten Straßenverkehrswege wurden bei den Ermittlungen der 
Schallemissionen in Ansatz gebracht. Die Ausbreitungsberechnungen wurden an den Fassa-
den über alle Geschosse der Plangebäude durchgeführt. 
 
Die Verkehrszahlen und Lkw-Anteile für die Bebelstraße wurden einer Erhebung vom Pla-
nungsbüro der Verkehrs- und Regionalplanung GmbH mit Stand vom Dezember 2022 ent-
nommen und mit einer Verkehrszunahme von 10% auf das Prognosejahr 2035 hochgerech-
net. Lastkraftwagen über 3,5t mit Anhänger (einschl. Sattelauflieger) wurden nicht festge-
stellt und somit auch nicht berücksichtigt. Aufgrund der schadhaften Straßenoberfläche wurde 
abweichend von der Standardbauweise zur sichern Seite hin eine Fahrbahnoberfläche aus 
nicht geriffeltem Gussasphalt angesetzt.  
 
Es wurden für die Bebelstraße folgende Verkehrszahlen erhoben:  
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Tabelle 1: Eingangsdaten Bebelstraße (Quelle: Verkehrs- und Regionalplanung GmbH; 2022) 
Das Ergebnis der Verkehrslärmberechnungen hat ergeben, dass im Plangebiet die Beurtei-
lungspegel zumeist unterhalb von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht liegen. Nur an 
der Südfassade des südlichsten Plangebäudes direkt an der Bebelstraße sind Beurteilungspe-
gel bis zu 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht prognostiziert worden. 
 
Somit werden an allen geplanten Wohngebäuden sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum 
die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete eingehalten. Nur an der 
Südfassade des südlichsten Plangebäudes direkt an der Bebelstraße werden diese um bis zu 
4 dB überschritten, jedoch werden zumindest die zur Beurteilung der Erheblichkeit der Lärm-
belastung orientierungsweise herangezogenen Grenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete 
eingehalten.  
 
Aufgrund der Überschreitung der Orientierungswerte an der südlichen Fassade des Wohnge-
bäudes A enthält der Bebauungsplan eine textliche Festsetzung zum passiven Schallschutz 
vor Verkehrslärm. So ist entlang der südöstlichen Baugrenze der überbaubaren Grundstücks-
fläche mit der Bezeichnung „Haus A“ in zu Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen durch 
geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibung, 
Grundrissgestaltung, schallgedämmte Lüftungsöffnungen etc.) sicherzustellen, dass ein Mit-
telungspegel von 30 dB(A) nachts bei geschlossenem Fenster nicht überschritten wird. Aktive 
Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. die Errichtung einer Schallschutzwand, sind aufgrund der 
innerstädtischen Lage des Plangebietes städtebaulich nicht vertretbar. Mit der oben genann-
ten Festsetzung zum passiven Schallschutz können gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt 
werden.  
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde auch die Verkehrslärmfernwirkung 
durch die Vorhabenplanung ermittelt. Bei Annahme einer Errichtung des Vorhabens mit 31 
Wohneinheiten und maximal 40 Tiefgaragenplätzen ist bei einer konservativen Annahme von 
durchschnittlich 3 Fahrten pro Pkw und Tag mit einem zusätzlichen Fahraufkommen von 120 
Pkw pro Tag zu rechnen. Für die Schulstraße mit einem durchschnittlich täglichen Verkehrs-
aufkommen (DTV) von rund 1.400 Kfz/24h bedeutet dies einen Anstieg von knapp 10%. Dies 
bedeutet eine Zunahme des Beurteilungspegels durch Straßenverkehr für die Nachbarschaft 
von knapp 1 dB. Da Pegelunterschiede unter 1 dB als nicht wahrnehmbar einzustufen sind 
und sich die Beurteilungspegel in der Nachbarschaft aufgrund des relativ geringen Verkehrs-
aufkommens nicht im Bereich der Gesundheitsgefährdung befinden, ist der Anstieg von knapp 
10% nach gutachterlicher Auffassung als zumutbar einzustufen. 
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8 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.  
§ 84 NBauO  

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 388 enthält örtliche Bauvorschriften, die sich auf 
die Anzahl zu errichtender Stellplätze und Fahrradabstellplätze sowie auf die Einfriedung des 
Plangebietes beziehen. Die örtlichen Bauvorschriften sind gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.  
§ 84 NBauO als Festsetzungen in den Bebauungsplan eingeflossen. Sinn der baugestalteri-
schen Festsetzungen ist es, städtebaulich wirksame Gestaltungselemente zu regeln. So sind 
entlang öffentlicher Verkehrsflächen sowie entlang öffentlich zugänglicher Flächen standort-
gerechte heimische Laubhecken anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Diese Gestaltungs-
vorschrift zielt auf eine Eingrünung des Plangebietes und somit auf ein attraktives Ortsbild 
ab. Um eine weitgehend geschlossene Eingrünung gegenüber den anschließenden Verkehrs-
anlagen zur erreichen, sind Unterbrechungen der Hecken nur im Bereich von Zufahrten und 
Zugängen zulässig. In Verbindung mit den Hecken sind zur Einfriedung des Vorhabengrund-
stücks zusätzlich blickdurchlässige Zäune zulässig, die sich jedoch der Hecke gegenüber in 
der Höhe unterordnen müssen. Dies bedeutet, dass Zäune eine geringere Höhe als die Hecke 
haben müssen.  
 
Aufgrund der innerstädtischen Lage des Plangebietes in fußläufiger Entfernung von  
rd. 500 m zur zentralen ÖPNV-Haltstelle „Markt“, an dem die Buslinien 201, 202, 204 und 205 
verkehren, sowie einer Entfernung von ebenfalls rd. 500 m zum Bahnhof/ZOB ist das Plange-
biet gut an den ÖPNV und an den schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV) ange-
bunden. Vor dem Hintergrund der Lage in der Innenstadt mit ihren Einkaufsmöglichkeiten 
und der fußläufig erreichbaren ÖPNV-/SPNV-Anschlüsse bestehen für das Plangebiet gute 
Voraussetzungen, den Anteil an der PKW-Nutzung zu reduzieren. Insofern wird über eine 
eigene Örtliche Bauvorschrift i.V.m. § 47 Abs. 1 NBauO für das Plangebiet ein eigener Stell-
platzschlüssel für PKW und Fahrräder festgesetzt.  
 
Im Plangebiet sind mindestens ein Kfz-Stellplatz und ein Fahrradabstellplatz je Wohnung zur 
errichten. Bei Wohnungen mit einer Wohnfläche von mehr als 45 m² sind mindestens zwei 
Fahrradabstellplätze zu errichten. Die Wohnfläche ist dabei nach der Verordnung zur Berech-
nung der Wohnfläche abzüglich der Außenwohnbereiche (Wohnflächenverordnung - WoFlV) 
zu ermitteln. Der Nachweis für die notwendige Anzahl von Stellplätzen ist mit dem Bauantrag 
oder der Mitteilung über die Baumaßnahme vorzulegen.  
 
Die oben genannte örtliche Bauvorschrift zielt auf eine Reduzierung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs mit seinen klimaschädlichen Abgasen und eine Förderung des klimafreundlichen 
Radverkehrs ab.  
 
 
9 Hinweise 
 
9.1 Kampfmittel 
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Regionaldirektion Hameln-Hannover des Landesam-
tes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen hat mitgeteilt, dass die vor-
handenen Luftbilder keine Bombardierung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zeigen. 
Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel (zum Beispiel Granaten, Panzerfäuste oder Mi-
nen) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt 
oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen. 
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9.2 Bodendenkmale 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
- z.B. Tongefäßscherben, Holzkohlensammlung, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbun-
gen und Steinkonzentrationen (auch geringe Spuren solcher Funde) - gemacht werden, sind 
diese gemäß § 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) meldepflichtig. 
Sie müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unver-
ändert zu lassen. Für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde 
vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
9.3 Altlasten, Altablagerungen 
Das Plangebiet war bereits mit einem Parkhaus bebaut, das in den vergangenen Jahre voll-
ständig zurückgebaut wurde. Dabei wurden auch die obersten Bodenschichten entfernt und 
neuer Oberboden für eine temporäre Nutzung als Kfz-Stellplatzanlage aufgetragen. Mit der 
Errichtung einer Tiefgarage wird der Boden unterhalb der Wohngebäude und ihrer Gärten 
vollständig abgetragen, so dass eine Gefährdung der Wohnnutzung durch Altlasten oder 
schädliche Bodenveränderungen nicht anzunehmen ist.  
 
Gleichwohl ist zu beachten, dass natürlich erhöhte Bodenschadstoffgehalte sowie vom Men-
schen verursachte stoffliche Bodenbelastungen unterhalb altlastenrelevanter Schadstoffge-
halte vorliegen können. Dies können abfallrechtlich eine eingeschränkte Verwertungsmög-
lichkeit bzw. die Erforderlichkeit von Untersuchungen und einer fachgerechten Entsorgung 
bedeuten. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden werden, 
ist unverzüglich die untere Umweltbehörde zu benachrichtigen.  
 
9.4 Baumschutzsatzung 
Im Bebauungsplan wird auf die auf § 3 der Satzung über den Schutz des Baumbestandes 
(Baumschutzsatzung der Stadt Delmenhorst) wird hingewiesen.  
 
9.5 Artenschutz 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 42 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatschG) sind zu beachten. Gehölzfällungen sind nur außerhalb der Brut- und Aufzucht-
phase (als Brutzeitraum gilt die Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September) zulässig 
oder zu anderen Zeiten nach fachkundiger Kontrolle auf Nester und wenn durch Maßnahmen 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. 
 
 
10 Ver- und Entsorgung 
 
Das Plangebiet ist bereits über die Bebelstraße sowie auch über eine Zufahrt von der Schul-
straße aus verkehrlich erschlossen. In den Straßen bestehen Leitungen zur Versorgung des 
Plangebietes mit Wasser, Strom, Beleuchtung, Telekommunikation etc., so dass ein Anschluss 
des Plangebietes an die technische Infrastruktur möglich ist. Das Plangebiet ist ebenfalls be-
reits an die Kanalisation der angrenzenden Straße angeschlossen. So ist eine Ableitung des 
Niederschlagswasser sowie des Schmutzwasser weiterhin möglich.   
 
Die Abfallentsorgung erfolgt über die Bebelstraße. Am Tag der Müllabfuhr sind die Müllgefäße 
der drei Wohngebäude an der Bebelstraße aufzustellen.  
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11 Denkmalschutz 
 
Innerhalb des Plangebietes bestehen keine Denkmale. Nördlich des Plangebietes steht die 
denkmalgeschützte Stadtkirche sowie östlich des Plangebietes das denkmalgeschützte ehe-
malige Arbeitsamt. In der Schulstraße befinden sich weitere Baudenkmale. Der Umgebungs-
schutz dieser Denkmale ist zu berücksichtigen. 
 
Die städtebauliche und architektonische Planung des Kirchenquartiers berücksichtigt den Um-
gebungsschutz der Denkmale, in dem eine aufgelockerte Bebauung mit drei freistehenden 
giebelständigen Häusern geschaffen wird. Insbesondere die Ausrichtung und Adressierung 
der Gebäudekörper zur Bebelstraße, die Begrenzung auf zwei bis drei Vollgeschosse sowie 
die steil aufragenden Satteldächer korrespondieren mit der umgebenden historische Bebau-
ung der Stadtkirche, Schulstraße und Kirchstraße. So trägt das Vorhaben mit seiner Kubatur 
und Dachlandschaft zur behutsamen Stadterneuerung der Innenstadt Delmenhorsts im Um-
feld der historisch bedeutsamen Baudenkmale bei. 
  

 
 
Abb. 5 Darstellung des Vorhabens „Kirchenquartier“ mit drei giebelständigen Häusern (Quelle: Hilmes 
Lamprecht Architekten BDA)  
 
 
12 Berücksichtigung der Belange 
 
Mit der städtebaulichen Neuordnung im Plangebiet werden die Forderungen des § 1 Abs. 5 
BauGB berücksichtigt. Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-
tiger Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit die-
nende sozialgerechte Bodennutzung werden vom Bauleitplan gemäß § 1 Abs. 5 BauGB ge-
währleistet. Wie den Ausführungen der Begründung entnommen werden kann, wird der Bau-
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leitplan dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und 
das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 BauGB eine Vielzahl von Belan-
gen zu berücksichtigen. Unter anderem sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che, die Belange der Wirtschaft, die Belange des Umweltschutzes und weitere in § 1 Abs. 6 
BauGB genannte Belange zu berücksichtigen. Der vorliegende Bebauungsplan erfüllt diese 
Forderungen. 
 
 
13 Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berücksich-
tigen. Dabei sind insbesondere die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft und biologische Vielfalt zu beachten. Zu betrachten 
sind außerdem das Wirkungsgefüge und die Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgü-
tern. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. c BauGB sind außerdem die umweltbezogenen Auswirkungen 
auf den Menschen zu berücksichtigen.  
 
Wie unter Kapitel 3 beschrieben, liegen die Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebau-
ungsplans als Plan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB vor. Im Verfahren nach § 13a 
BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB abgesehen. Ein durch den Bebauungsplan zu erwartender Eingriff gilt nach 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder als zulässig. 
Gleichwohl werden die für die Planung relevanten Umweltbelange berücksichtigt und nach-
folgend beschrieben. 
 
13.1 Schutzgut Mensch 
Auf das Plangebiet wirken Verkehrslärmimmissionen von der angrenzenden Bebelstraße ein. 
Die Lärmbelastung wurde auf Basis der Daten einer aktuellen Verkehrszählung rechnerisch 
ermittelt. Im Ergebnis sind lediglich an der südlichen Fassade des Hauses A Lärmwerte zu 
erwarten, die über den Orientierungswerten der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete, aber 
unter den Lärmwerten für Misch- und Kerngebieten liegen. Zur Sicherstellung gesunder 
Wohnverhältnisse wurde im Bebauungsplan eine textliche Festsetzung mit Maßnahmen zum 
passiven Schallschutz aufgenommen. Weitere Immissionsbelastungen wurden nicht festge-
stellt.  
 
13.2 Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 
Das Plangebiet gehört zur Innenstadt Delmenhorsts und stellt eine großflächige Schotterflä-
che dar, die als Kfz-Stellplatzanlage genutzt wird. Am nördlichen Rand stehen fünf Gehölze. 
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Schutzgebietes. Im Plangebiet bestehen 
auch keine Gehölze, die unter den Schutzstatus der Baumschutzsatzung Delmenhorst fallen. 
Gesetzlich geschützte Biotope bestehen ebenfalls nicht.  
 
Innerhalb des Plangebietes stehen am nördlichen Rand der Schotterfläche des Parkplatzes 
vier Laubbäume (Winterlinden) sowie eine Gehölzgruppe (Gemeine Hasel). Im Rahmen des 
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Planverfahrens wurde eine ökologische Bewertung der fünf Gehölze durch einen Sachver-
ständigen vorgenommen (vgl. Engelmann & Co. – Ing.- und Sachverständigen GmbH; Öko-
logische Bewertung von 5 Gehölzen; Projekt: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 388 
„Kirchenquartier“ in Delmenhorst, 23.06.2023). Durch den Sachverständigen wurden die Ver-
kehrssicherheit, der Vitalitätszustand sowie das Vorhandensein potenzieller Habitatstrukturen 
überprüft.  
 
Die Baumansprache (Zustandserfassung) erfolgte visuell und vom Boden aus. Zu Hilfe ge-
nommen wurde ein Schonhammer, um über den Klang beim Abklopfen von Achsen Hinweise 
auf Defekte innerhalb des Holzkörpers zu erlangen. Der Stammumfang wurde in 1m Höhe 
gemessen. Die erfassten Gehölze wurden mit nummerierten Plaketten versehen. Zudem 
wurde der Schutzstatus der Bäume nach der Satzung über den Schutz des Baumbestandes 
(BSS) der Stadt Delmenhorst in der derzeit gültigen Fassung beurteilt. Nach dieser sind Laub-
bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm in 1m Höhe geschützt.  
 
Bei den erfassten Gehölzen handelt es sich um einen Haselstrauch und vier Winter-Linden 
Die Linden weisen mit Stammumfängen von unter 100 cm keinen Schutzstatus nach auf, die 
Hasel als Großstrauch ebenso wenig. Die Vitalität der Gehölze ist nicht oder nur leicht einge-
schränkt.   
 

  
Tabelle 2: Gehölzbestand im Plangebiet (Quelle: Engelmann & Co; Juni 2023) 
 
Mit der Überplanung des Kfz-Stellplatzfläche wird das Schutzgut Pflanzen insofern beeinträch-
tigt, als dass Bäume für das Vorhaben und zugunsten der Errichtung einer Fußgängerbrücke 
über die Delme in Verlängerung des neuen Fußweges gefällt werden müssen. 
 
Das Schutzgut biologische Vielfalt wird nicht beeinträchtigt, da es sich bei dem Plangebiet um 
eine geschotterte Parkplatzfläche handelt. 
 
13.3 Schutzgut Tiere 
Zur artenschutzfachlichen Überprüfung des Plangebietes wurde im Juni 2023 eine Inspizie-
rung der Gehölze vorgenommen (vgl. Engelmann & Co. – Ing.- und Sachverständigen GmbH; 
Ökologische Bewertung von 5 Gehölzen; Projekt: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 388 
„Kirchenquartier“ in Delmenhorst, 23.06.2023). Hierbei wurde sich auf so genannte Dauerle-
bensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG von Vögeln, Fledermäusen und ggf. vorhande-
nen Tierbesiedlungen fokussiert, bei denen sich artenschutzrechtliche Tötungs- oder Stö-
rungstatbestände ergeben können (§ 44 Abs. 1 Nr. 1-2 BNatSchG). Darunter fallen etwa 
Baumhöhlen, Rindenspalten, Zwieselhöhlungen u.Ä. 
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Bei der artenschutzfachlichen Kontrolle der Gehölze wurden keine baumeigenen Habitatstruk-
turen wie etwa Höhlungen oder Rindenspalten vorgefunden. Ein potenzielles Habitatangebot 
für Fledermäuse, Höhlenbrüter oder -bewohner ist damit seitens der Gehölze derzeit nicht 
gegeben. Auch wurde keine Nist- oder Brutaktivität festgestellt. Das Plangebiet mit seiner 
Stellplatzanlage stellt somit keinen Lebensraum für streng oder besonders geschützte Tierar-
ten dar. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Tieres ist aufgrund der geringen 
Habitatausstattung nicht zu erwarten. Bevor Gehölze im Plangebiet gefällt werden, ist der 
Gehölzbestand erneut auf Nester und Bruthöhlen von Vögeln und Quartieren von Fledermäu-
sen zu überprüfen. 
 
13.4 Schutzgut Boden und Fläche, Landschaftsbild, Wasser 
Das Plangebiet stellt eine bereits durch ein Parkhaus großflächig baulich in Anspruch genom-
mene Fläche dar, die aktuell als Kfz-Stellplatzanlage genutzt wird. Aufgrund der bisherigen 
Nutzung sind die Schutzgüter Boden, Fläche und Landschaftsbild bereits erheblich beeinträch-
tigt worden.  
 
Mit der Errichtung von drei Wohngebäuden auf einer Tiefgarage erfolgt auch zukünftig eine 
Versiegelung des Bodens, so dass die Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und Fläche 
bestehen bleiben. Da es sich bei der Planung um die Nachnutzung einer bereits ehemals 
bebauten innerstädtischen Fläche handelt, zielt die Planung auf eine Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ab. 
 
Oberflächengewässer bestehen im Plangebiet nicht. Durch die bisherige und auch zukünftige 
Bodenversiegelung erfolgt jedoch eine Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung im Plan-
gebiet. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes hat dies jedoch keine relevanten Aus-
wirkungen auf den Bodenwasserhaushalt.  
 
13.5 Schutzgut Klima 
Das Plangebiet stellt eine Schotterfläche dar, die an seinen östlichen, südlichen und westli-
chen Rändern von Verkehrs- und Bauflächen umgeben ist. Vor diesem Hintergrund kommt 
dem Plangebiet keine besondere klimatische Bedeutung zu. Mit der Begrünung der oberirdi-
schen Freiflächen (Anlage von Hausgärten) erfolgt eine Reduzierung des Regenwasserabflus-
ses, was sich positiv auf die mikroklimatischen Verhältnisse auswirkt. 
 
Die Nachnutzung einer bereits ehemals bebauten und aktuell als Parkplatz genutzten Fläche 
zielt im Sinne des Klimaschutzes auf eine Reduzierung des Freiflächenverbrauchs ab.  
 
Mit der Aufnahme einer örtlichen Bauvorschrift zur Reduzierung der Pflichtstellplätze und Er-
höhung der Anzahl der Fahrradabstellplätze in den Bebauungsplan zielt die Planung auf eine 
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs mit seinen klimaschädlichen Abgasen und 
eine Förderung des klimafreundlichen Radverkehrs ab.  
 
Aufgrund der textlichen Festsetzung Nr. 9 müssen bei der Errichtung von Gebäuden bauliche 
und sonstige technische Maß nahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien getroffen werden. Die Festsetzung trägt 
zum Schutz des Klimas bei.  
 
13.6 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Das Plangebiet ist unbebaut, so dass das Schutzgut Kultur- und Sachgüter nicht berührt wird. 
Mit einer Begrenzung der Geschosszahlen sowie der First- und Traufhöhen berücksichtigt das 
Vorhaben den Umgebungsschutz umliegende Baudenkmale.  
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14 Eingriffsregelung 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 388 „Kirchenquartier“ wird im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Im beschleu-
nigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB Eingriffe, die 
auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 
3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Aufgrund einer im Plange-
biet maximal zulässigen überbaubaren Grundstücksfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO 
von weniger als 1.000 m² besteht kein Ausgleichserfordernis.  
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet im Geltungsbereich des rechtskräf-
tigen Änderungsplans Nr. 3 zum Bebauungsplan Nr. 1 liegt. Festgesetzt ist hier eine Nutzung 
von Gemeinschaftsstellplätze und Gemeinschaftsgaragen mit der Zweckbestimmung Hochga-
rage. Aufgrund dieser Festsetzung ist eine großflächige Bebauung im Plangebiet bereits mög-
lich. 
 
 
15 Städtebauliche Daten 
 
Die Größe des Plangebietes beträgt 2.730 m². Die Flächenbilanz stellt sich wie folgt dar:  
 
Grundflächen Häuser A-C 950 m² 
Öffentliche Verkehrsfläche „Fußweg“ 150 m² 
Tiefgaragenfläche (außerhalb der vorge-
nannten Flächen) 

1.010 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche Bebelstraße  620 m² 
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B Verfahren 
 
Aufstellungsbeschluss   14.07.2021 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 Abs. 1 BauGB (Anpassung bei § 13 a und b BauGB)  

xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger  
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx 

Satzungsbeschluss xx.xx.xxxx 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Delmenhorst, den ___.___.________  Delmenhorst, den ___.___.________ 
   

Maximilian Donaubauer 
(Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Um-
weltschutz, Landwirtschaft und Verkehr) 

 Stefan Lehmann 
(Fachdienstleiter Stadtplanung) 
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